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“ESV/AFLS

Eidgenossischer Schwingerverband

TECHNISCHES REGULATIV

Ausgabe 1998

Frei kommentiert von

Art. 1
Tischkampfrichter

Art. 2
Verspatet erscheinende oder unkorrekt gekleidete Schwinger
konnen vom Wettkampf ausgeschlossen werden.

Art. 3
Technische Hilfsmittel

Art. 4
Der Schwinger hat Schwinghosen zu verwenden,
die seiner Korpergrosse entsprechen.

Art. 5
...begriissen sich die Schwinger mit Handschlag als Zeichen der
: friedlichen Austragung des Kampfes...
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Eidgenossisches Schwing- und Alplerfest 1998

Art. 6
Unterbrechung des Kampfes wenn der angreifende Schwinger
keinen Hosengriff hat.

1

Art. 7
Gangende

Art. 8
Der ausflihrende oder gewinnende Schwinger muss mindestens
einen Griff an den Schwinghosen des Gegners festhalten.

Art. 10
Offensichtliche Passivitat oder verharren Uber langere Zeit in
einer aussichtslosen Stellung.

Art. 11
Verabredete Gange
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Art. 12
Stellt sich der Schwinger zum Kampf, sucht er diesen und
nimmt so bewusst Risiken in Kauf.

Art. 13
Voraussetzung flr die Note 10 ist ein Plattwurf.

Art. 14
Bei verletzungsbedingtem Ausscheiden ist vom Einteilungs-
kampfgericht der nachstberechtigete Schwinger zu bestimmen.

Art. 15
Rangliste
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Art. 16
Fur die Durchfiihrung eines Schwingfestes ist ein gentigend
grosser, ebener Platz zu wahlen.

Art. 17
Das Sagemehl ist anzuwassern.

NEBELSPALTER 11/1998 21



	Eidgenössischer Schwingerverband : technisches Regulativ Ausgabe 1998

